
 
 
 

Hinweise für die Anzeige einer öffentlichen Vergnügung 
nach Art. 19 LStVG 
 
1. Vergnügung ist eine Veranstaltung, die dazu bestimmt ist, die Besucher zu unterhalten, zu belus-

tigen, zu zerstreuen oder zu entspannen.  
2. Veranstalter/-in einer Vergnügung ist, wer sie organisiert, leitet oder in sonstiger Weise wesentli-

che Voraussetzungen für sie schafft. Es reicht aus, wenn von mehreren Veran-staltern einer Ver-
gnügung nur einer die Anzeige erstattet.  

3. Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, hat das der Gemeinde unter Angabe der Art, 
des Ortes und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teil-nehmer spätes-
tens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. Für regelmäßig wieder-kehrende, gleichartige öf-
fentliche Vergnügungen genügt eine einmalige Anzeige.  

4. Die Veranstaltung öffentlicher Vergnügungen bedarf der Erlaubnis, wenn: 

 die erforderliche Anzeige (siehe Art. 19 Abs. 3 Nr. 1 LStVG) nicht fristgemäß erstattet 
wird, 

 eine motorsportliche Veranstaltung durchgeführt werden soll, 

 eine Veranstaltung außerhalb der dafür bestimmten Anlagen stattfinden soll und 
mehr als 1.000 Besucher zugleich zugelassen werden sollen. 

 
1. Entsprechende Sperrzeitregelungen sind zu berücksichtigen. Andernfalls gelten die Vorschriften 

für die Sperrzeit nach § 18 GastG i. V. m. § 8 GastV.  
 


